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Befragung
Stimmen Sie dem neu vorgesehenen Verteilschlüssel zur Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Verkehrssteuer und der LSVA zu (neu 90 statt 65 Prozent für die Aufwendungen bei der allen
Verkehrsarten dienenden Strasseninfastruktur und neu 10 statt 35 Prozent für die öV-Aufwendungen)?
Frage 1

Ja

Nein

Keine Antwort

Bemerkung:
Die zweckgebundenen Mittel, welche zusätzlich in die Strasseninfrastruktur fliessen, sollen für das Vorantreiben des Velonetzausbaus in den Agglomerationsräumen eingesetzt werden. Im Weiteren sollen damit auch
regionalbedeutende Strassenbauprojekte vorangetrieben werden (z.B. Umfahrung Beromünster, Projekte aus der Gesamtverkehrsplanung Sursee).
Die Staatsmittel, welche für den öffentlichen Verkehr bereitgestellt werden, sollen in die Attraktivierung des ÖVs investiert werden, z.B. für Massnahmen zur Verbesserung der Fahrplantreue der Busse und zur
Verbesserung der ÖV-Anbindung von Landgemeinden an die Zentren.

Stimmen Sie dem vorgeschlagenen Vorgehen bei Grossprojekten mit mutmasslichen Realisierungskosten über 80 Millionen Franken zu (§ 1c Abs. 1bis Strassengesetz)?
Frage 2

Ja

Nein

Keine Antwort

Stimmen Sie der neu geregelten Zuweisung der zweckgebundenen Einnahmen an den Bau und den Unterhalt der Güterstrassen zu (§ 83 Abs. 4 Strassengesetz)?
Frage 3

Ja

Nein

Keine Antwort

Stimmen Sie der Erhöhung des Vorweganteils des Strassenverkehrsamtes auf 2 Prozent für die Aufwendungen des Steuereinzugs zu (§ 9 Abs. 1 Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des
eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes)?
Frage 4

Ja

Nein

Keine Antwort
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